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Pflicht zum Einbau von IMSys bei 

Erzeugungsanlagen 

 Voraussetzungen (§§ 29-31 MsbG) 

 EEG-/KWK-Anlagenbetreiber mit installierter Leistung über 7 

kW, betrifft Anlagen, die am Einspeisemanagement teilnehmen 

und Anlagen in der Direktvermarktung 

 Technisch möglich: 

 Drei voneinander unabhängige Unternehmen bieten iMSys am Markt an, die 

allen gesetzlichen Anforderungen genügen. Feststellung wird durch BSI 

veröffentlicht. 

 Wirtschaftlich vertretbar: ab innerhalb von kW in. Leistung Bruttowert € 

2017 8 Jahren über 7- 15 100/a 

2017 8 Jahren bis 30 130/a 

2017 8 Jahren bis 100  150/a 

2020 8 Jahren über 100 angem. Entgelt/a 
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Einspeiseregelung über das intelligente 

Messsystem? 

Einspeise-
management 

Abrufung der Ist-
Einspeisung: über das 

intel. Messsystem 
(Bestandsschutz 

beachten: § 19 Abs. 5 
MsbG) 

Reduzierung der 
Einspeiseleistung: § 9 

Abs. 8 EEG-DigiG-
RegE: nicht zwingend 

über intel. Messsystem! 

Marktorientierte 
Steuerung 

Abrufung der Ist-
Einspeisung: über das 

intel. Messsystem 
(Bestandsschutz 

beachten: § 19 Abs. 5 
MsbG) 

Reduzierung der 
Einspeiseleistung: § 36 
Abs. 2 EEG-DigiG-RegE: 
wenn intel. Messsystem 

vorhanden, dann 
Steuerung darüber! 
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Gleichbehandlung EinsMan und 

marktorientierte Steuerung 

  

Ungleichbehandlung EinsMan/ marktorientierte Steuerung? 

 Nein, nach EEG 2016-RefE: 

 § 20 Abs. 2 EEG 2016-RefE (entspricht § 36 EEG 2014) 

streicht die Anforderung der Ablesung und Steuerung über das 

intelligente Messsystem, sofern ein solches vorhanden ist. 

Keine Vorgaben zur Art und Weise der Ablesung/ Steuerung 

mehr. 

 Begründung: Vermeidung von „stranded investments“ 

 

 Aber: wie wird Vorrang des Einspeisemanagements 

gewährleistet? 
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Verpflichtungen in Bezug auf IMSys und 

modME 

 

 Grds. Austauschpflicht von „unintelligenten“ Messsystemen, aber 

Bestandsschutz acht Jahre ab Einbau bis BSI-Feststellung, dass 

Einbau technisch möglich, mind. bis 12/2016 (§ 19 Abs. 5 MsbG). 

 Ist Steuerungslösung Teil eines Messsystems?  

 Ausstattung und Kostentragung nach MsbG: 

 Steuerbarkeit/ Durchführung der Steuerbarkeit durch 

Zusatzleistungen (§ 35 Abs. 2 Nr. 3 MsbG-RegE) bzw. Antrag nach 

§ 33 MsbG-RegE (netzdienlicher und marktorientierter Ansatz). 

 Die Kosten trägt der Antragsteller. 
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 … und dadurch bedingter Austausch der technischen Einrichtung. 

 Kostentragung?*   

 EEG 2014 trifft keine Regelung hierzu. 

 Grds. trägt Anlagenbetreiber Kosten für erstmalige Installation einer 

technischen Einrichtung. 

 Dabei muss Einrichtung den technischen Vorgaben des Netzbetreibers 

entsprechen (TAB), §§ 19, 49 EnWG, § 10 Abs. 2 EEG 2014.  

 Welche technischen Anforderungen der Netzbetreiber dem An-                  

lagenbetreiber vorgibt, liegt mit Blick auf die konkrete Situation                        

innerhalb des eigenen und auch der vorgelagerten Netze grds.                               

in der Disposition des Netzbetreibers.  

 Abwägung zw. Anspruch auf einen sicheren und zuverlässigen                      

Netzbetrieb und finanziellem Aufwand. 

        FNN Empfehlungen zum EEG-Einspeisemanagement. 

Technische Umrüstung der Netze 
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 Dürfen sich diese Vorgaben ändern?          Ja, aber wär trägt die Kosten der 

Umrüstung? 

 Beispiel: Umrüstung von „EinsMan ready“- Wechselrichter zur Regeleinrichtung.  

 Gem. „Anwendungshinweis zu „§ 6 Abs. 2 EEG 2012“ von BMU und BMWi  

(Dez. 2011), auch BNetzA „Positionspapier zu den Vorgaben nach § 6 Abs. 1 

und Abs. 2 EEG 2012“ (Dez. 2012): Anlagenbetreiber muss Kosten der 

Nachrüstung tragen.  

 Auch bei Umrüstung von bspw. Funkrundsteuerung                                                

auf Fernwirktechnik oder „smarte“ Messeinrichtung? 

 Änderungen netztechnisch erforderlich?  

 Entsprechende Anpassungen fallen in den Verant-                                    

wortungsbereich des Anlagenbetreibers. 

 Kosten bei Erfüllung seiner gesetzl. Verpflichtungen                           

 grds. durch den Anlagenbetreiber zu tragen. 

 Einwände? Bspw. Treuwidrigkeit, wenn kurzfristig? 

Technische Umrüstung der Netze 
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 Smart Grids - Intelligente Energienetzwerke der 

Zukunft; Quelle: BDEW 
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 § 9 Abs. 1 und 2 EEG 2014 enthält keine Vorgaben zum „Ort“ der Einrichtung. 

 Übergabepunkt zum Netz maßgeblich*! 

 § 9 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 stellt auf die                                                           

„Einspeiseleistung“ ab. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 zielt auf Ab-                                                                             

rufung der „Ist-Einspeisung“. 

 Einspeisung in das Netz, nicht in die                                                                           

Kundenlage 

 Auch § 9 Abs. 2 Nr. 2b EEG 2014 spricht                                                                

vom „Verknüpfungspunkt“ (70% Red. der                                                               

Wirkleistungseinspeisung). 

 Ebenso legt § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2014                                                                 

nah, dass es auf Netzverknüpfungspunkt                                                                  

ankommt (gemeinsame Einrichtung).  

 Abweichende Vereinbarung möglich           Entschädigung nach § 15 EEG 2014? 

„Ort“ der technischen Einrichtung 
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*entspricht mehrheitlicher Auffassung im BDEW 
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 § 36 Abs. 1 EEG 2014 enthält ebenfalls keine Vorgaben zum „Ort“ der 

Einrichtung. 

 Bei der marktorientierten Steuerung können beide  

Orte maßgeblich sein. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ort“ der technischen Einrichtung bei 

marktorientierter Steuerung 
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An der Anlage Am NVP 

Praxis Direktvermarktung: 

Abrufung der Ist-Erzeugung 

relevant 

§ 36 Abs. 1 Satz 2 EEG 

2014: NVP bei mehreren 

Anlagen relevant 

Regelenergiebereitstellung Abrufung „Ist-Einspeisung“ 

Sinn und Zweck: Steuerung 

der Anlage, relevant inbes. 

bei mehreren Anlagen an 

einem NVP. Aber: 

bedarfsgerechte 

Einspeisung am NVP muss 

gewährleistet sein 

Reduzierung der 

„Einspeiseleistung“ 
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Nutzung der gleichen technischen 

Einrichtungen  

Kann im Rahmen der marktorientierten 
Steuerung der Direktvermarkter die gleichen 
technischen Einrichtungen verwenden wie 
der Netzbetreiber im Rahmen des 
Einspeisemanagements? 

 

 JA, es werden nach EEG 2014 die 
 gleichen Voraussetzungen aufgestellt. 
 Außerdem Vorteil, dass ggf. Vorrang 
 des EinsMan leichter zu realisieren. 

 

 ABER: kein Anspruch auf Nutzung 
 – diskriminierungsfreie Gleich-
 behandlung ist zu beachten. Es sollte 
 geklärt werden, wie Steuerungs-
 vorrang gewährleistet werden kann und 
 wie Steuerungen auseinander gehalten 
 werden  können (Entschädigung nach 
  § 15 EEG 2014?) 

 

 

Anla-
ge 

Netz-
betrei-

ber 

 Direkt-
vermark

-ter 
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Keine geförderte Direktvermarktung ohne 

Direktvermarkter? 

 Ohne Fernsteuerbarkeit keine Marktprämie (§ 35 Nr. 2 EEG 2014). 

 § 36 EEG 2014: wenn Anlagenbetreiber die technischen 

Einrichtungen vorhalten, die erforderlich sind, damit ein 

Direktvermarktungsunternehmer oder eine andere Person, an 

die der Strom veräußert wird, jederzeit die Ist-Einspeisung abrufen 

kann und die Einspeiseleistung ferngesteuert reduzieren kann. 

 Aber: Kein Zwang zur Direktvermarktung durch Dritte. Steuerung 

durch Letztverbraucher oder Börsenhändler nicht gewollt. 

   Lösung in § 20 Abs. 2 Satz 3 EEG 2016-RefE: 

 „Wird der Strom vom Anlagenbetreiber unmittelbar an einen 

Letztverbraucher veräußert, sind die Sätze 1 und 2 entsprechend 

anzuwenden.“    
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 Einspeisemanagement: 

 § 9 EEG Abs. 1 und 2 EEG 2014 verpflichtet zur Ausstattung der Anlagen 

mit einer entsprechenden technischen Einrichtung. 

 § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 sanktioniert Verstoß hiergegen. 

 Stellt nicht funktionsfähige technische Einrichtung einen Verstoß 

gegen § 9 Abs. 1 und 2 EEG 2014 dar?* 

 Liegt Verstoß in der Sphäre des Anlagenbetreibers (bspw. 

Außerachtlassen der technischen Vorgaben oder auch Ausfall der 

Einrichtung)  

   Förderungskürzung bis zur Herstellung der Funktionsfähigkeit 

 („solange“). 

 Liegt Verstoß in der Sphäre des Netzbetreibers (bspw. fehlende 

technische Einbindung in Netztechnik)  

          keine Vergütungsreduzierung. 

 

 

Förderungskürzung bei Ausfall der 

technischen Einrichtungen 
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Förderungskürzung bei Ausfall der 

technischen Einrichtungen nach § 36 EEG  

 Ist keine Einrichtung zur Abrufung der Ist-Einspeisung/ 

Fernsteuerbarkeit vorhanden: 

 Anspruch auf Marktprämie entsteht nicht. 

 Bei Ausfall der Steuerungseinrichtung: 

– Kein Entfallen der gesamten Marktprämie für den jeweiligen 

Kalendermonat. Zwar kalendermonatliche Berechnung, aber 

Möglichkeit, durch Abzug der Strommengen, die im 

entsprechenden Zeitraum eingespeist wurden, abzubilden. 

– Ähnliche Berechnung wie bei § 24 EEG 2014 (negative Preise). 

– Nachweispflichtig dafür ist Anlagenbetreiber bzw. 

Direktvermarkter. 

– Der Netzbetreiber hat hier keine Nachforschungspflicht. 
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„Vorrang des Einspeisemanagements“ 

§ 36 Abs. 3 EEG 2014: marktorientierte Steuerung 

darf Recht des Netzbetreibers zum 

Einspeisemanagement nicht beschränken. 

 Anla-
ge NB 

 DV 
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• Direktvermarkter: 

hoch 

• Direktvermarkter: 

runter 
• Direktvermarkter: 

weiter runter: ok, 

aber Nachweis für 

Entschädigung nach 

§ 15 EEG 2014 
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 BDEW Informationstag 

 Das EEG-Einspeisemanagement 

 26. April 2016, Düsseldorf 

 

 Programmschwerpunkte 

 Der Leitfaden der Bundesnetzagentur 

 Rechtliche und technische Voraussetzungen 

 Kaskaden-Leitfaden zur Systemverantwortung 

 Richtige Berechnung der Entschädigungshöhe 

 Praxiserfahrungen der Netzbetreiber 

 Das Konzept der Spitzenkappung 

Weitere Informationen 
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